
Post vom Finanzamt 
 
Deutsche Reichsbehörden genossen Portofreiheit von 1869 bis Juli 1920 
(Portofreiheitsgesetz des Norddeutschen Bundes). Danach mussten bis 1923 
Dienstmarken verwendet werden. Dann brauchte nur noch eine Kennzeichnung mit  
„Frei durch Ablösung Reich“ vorgenommen werden. Das geschah meist durch einen 
Aufdruck direkt auf das Poststück bzw. mit besonderem Briefstempel.  
 
Solche amtliche Post ist bürokratisch nüchtern und war meist als „Blauer Brief“ in 
entsprechenden Umschlägen verpackt. Aufbewahrt hat man sie meist nicht. 
 
Philatelistisch gesehen sind die Belege jedoch beachtenswerte Überreste einer 
Korrespondenz aus Göttingen. Der Brief aus Meissen (Beleg 1) verdient besondere 
Beachtung. Jedenfalls dokumentieren auch solche unscheinbaren Briefe 
Zeitgeschichte!  –  
 
 
 

 
 
 
Beleg 1 ist ein Kuvert aus der Weimarer Republik. Noch ohne nationalsozialistische 
Symbole wurde es im Dritten Reich als portofreies Formular in Meissen am 5.6.1936 
weiterverwendet.  
 
Ein Tages-Ankunftstempel (6. Juni) mit Minutenangabe der Uhrzeit ist eine 
Besonderheit. Solche Stempel wurden meist für Telegramme, Eil- oder Rohrpost 
benutzt. Hier handelt es sich für diesen einfachen Behördenbrief um eine 
ungewöhnliche Abstempelung. Zusätzlich ziert noch das Kuvert eine typische 
Werbung für die Steuerpflicht der Bürger.  
 
 



 
 

 
 
 
Beleg 2 ist ein wiederverwendetes Kuvert des Finanzamtes Göttingen mit ungültig 
gemachten Vordruck (Weimarer Republik) und nebengesetzten Briefstempel aus der 
Zeit des Nationalsozialismus und Poststempel vom 1.6.1938. 
 
 

 
 
 
Die Belege 3, 4 und 5 aus den Jahren 1945 und 1946 sind Barfrankaturen als 
Notmaßnahmen des Finanzamtes Göttingen. Man verwendete die alten Formulare 
und Kuverts weiter. Die NS – Symbole wurden unkenntlich gemacht. 
 
 



 
 
Zu Beleg 3      
 
 
 

 



 
 
Beleg 4 
 

 
 
 
Beleg 5 mit Rückseite 
 

 
 

 
 



Beleg 6 ist ein 1947 neu gedrucktes, allgemeines Formular für Finanzämter zur 
Umsatzsteuer-Voranmeldung. Es wurde als Barfrankatur als Notmaßnahme am 
25.8.1948 vom Finanzamt Göttingen dem Adressaten als Geschäftsbrief zugestellt. 
 
 

 
 
   
                                                                                                     W. Richter, Göttingen 
 


